
Allgemeine Sprechzeiten: Dienstag 09:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00 Uhr Freitag 09:00 – 12:00 Uhr. Für den 

verbindlichen  elektronischen Rechtsverkehr mit dem Landkreis  Märkisch-Oderland steht Ihnen die E-Mail-Adresse 

poststelle@landkreismol.de zur Verfügung. Informationen unter: http://www.maerkisch-oderland.de/kontakt .  Alle 

anderen E-Mail-Adressen dienen nur zum Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur. Internet: www.maerkisch-

oderland.de

Landkreis Märkisch-Oderland

Der Landrat

        L a n d r a t s a m t   –   P u s c h k i n p l a t z   1 2   –   1 5 3 0 6   S e e l o w  

per E-Mail an

a.haack.ps6rr986gh@fragdenstaat.de

Frau

███████

███████████████████

████████████████████

Fachbereich: II

Amt: Veterinär- und 

Lebensmittelüberwachungsamt

Fachdienst: Öffentliches Veterinärwesen

Dienstort: Seelow

Auskunft erteilt:  Dr. Bötticher

Durchwahl: 03346 850-6901

Telefax: 03346 850-6909

E-Mail: veterinaeramt@landkreismol.de

AZ: 39.14.03/2021/0020

Seelow, 16. Februar 2021

Antrag auf Informationszugang lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen 

Ihr Antrag vom 08.02.2021

Eingangsbestätigung und Mitteilung

über Verlängerung der Frist bis zur Entscheidung

Sehr geehrte Frau ██▏,

█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

Aktenzeichen 39.14.03/2021/0020 bearbeitet.

Sie beantragten für den Betrieb Fleischerei Radtke, Friedenstraße 61 in 15366 Neuenhagen 

bei  Berlin  zum  einen  die  Mitteilung,  wann  die  letzten  beiden  lebensmittelrechtlichen 

Betriebsüberprüfungen in dem genannten Betrieb stattgefunden haben und zum anderen, 

ob  es  hierbei  zu  Beanstandungen  kam.  Sofern  Beanstandungen  vorgefunden  wurden, 

beantragten  Sie  die  Herausgabe  der  entsprechenden  Kontrollberichte  nach  §  2  Abs.  1 

Verbraucherinformationsgesetz – VIG.

Da in diesem Fall die rechtlichen Interessen eines Dritten berührt werden, habe ich dem 

beteiligten  Lebensmittelunternehmer  zunächst  die  Gelegenheit  gegeben,  sich  zu  dem 

Sachverhalt zu äußern (vgl. § 5 Abs. 1 VIG).

Die Frist bis zur Entscheidung Ihres Antrages verlängert sich aus diesem Grund auf zwei 

Monate bis zum 08.04.2021  (§ 5 Abs. 2 S. 2 Verbraucherinformationsgesetz – VIG).

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

gezeichnet

Dr. Ralph Bötticher

Amtstierarzt 

__

█ 


